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Archäologische Bodendenkmalpflege 
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Tel. 0221-221-24585
gregor.wagner@stadt-koeln.de

Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 9 Netzausbaubeschleunigungsgesetz 
(NABEG) für das Vorhaben „Ultranet- Gleichstromverbindung zwischen Osterath und 
Philippsburg, Abschnitt E: Rommerskirchen - Weißenthurm“ -
Archäologische Fundplätze

Innerhalb des Untersuchungsraumes liegen auf Kölner Stadtgebiet folgende archäologische 
Fundplätze:

Bodendenkmal Lage Erläuterung
1 Widdersdorf, Im 

Buschfelde
römische Trümmerstelle mit Kleinbefestigung 
(burgus); vorgeschichtliches Siedlungsareal 
(Jungsteinzeit, vorrömische Eisenzeit)

2 Widdersdorf, Flur Im 
Buschfeld

römische Trümmerstelle

3 Widdersdorf, 
Indianapolisstraße

römische Siedlungsstelle (Villa rustica) mit 
Kleinbefestigung (burgus)

4 Lövenich, Flur An der 
Rönne

römische Trümmerstelle

5 Lövenich, Flur Am 
Lövenicher Berg

vorgeschichtliches Siedlungsareal, römische 
Trümmerstelle

6 Lövenich, 
Georg straße

römisches Grab

7 Lövenich, Zaunstr., 
Flur Auf der Vierzig

römische Trümmerstelle

8 Lövenich, 
historischer Ortskern, 
zwischen 
Nagelschmiedshütte, 
Kirchgasse und 
Braugasse,

römische Siedlungsstelle (Villa rustica)

9-14 Weiden, Aachener 
Str.

römische Staatsstraße Köln - Jülich - Tongeren 
- Boulogne-sur-mer, beidseitig gesäumt von 
lockerer Streuung römischer Gräber und 
Grabgruppen und Siedlungsplätze; römische 
Grabkammer,Bodendenkmal Nr. 4 (BD4), 
römische Straßenstation (14).

15 Weiden, Am Rapohl römische Siedlungsstelle
16 Weiden Freiburger 

Straße
spätmittelalterliche Siedlungsstelle

17 Weiden, 
Ostlandstraße/ An 
der Alten Post

römische Trümmerstelle
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18 Weiden, Frechener 
Weg

römische Trümmerstelle

19 Junkersdorf, 
Sterrenhofweg, 
ehemalige Ziegelei 
Grote

römische Siedlungsstelle (Villa rustica)

20 Junkersdorf, 
Lammetshofweg

jungsteinzeitliches Erdwerk mit nordwestlich 
anschließender Siedlung, Bodendenkmal Nr. 
206 (BD206).

21 Junkersdorf, 
Autobahn A1, AS 
Frechen

römisches Grab

22 Junkerdorf, 
Bayerische Allee

Siedlungsstelle der vorrömischen Eisenzeit, 
römische Flurgrenzen

23 Junkersdorf, 
Bachemer 
Landstraße

römische Siedlungsstelle (Villa rustica)

24-25 Sülz, Äußerer 
Grüngürtel, Umfeld 
Decksteiner Weiher

vorgeschichtliches Siedlungsareal 
(Jungneolithikum, vorrömische Eisenzeit), 
römische Gräber

26 Sülz, Äußerer
Grüngürtel, .
Berrenrather Str.

römisches Grab

27 Zollstock, Äußerer 
Grüngürtel, südl. 
Zollstocker Weiher

römische Grabkammer

28 Rondorf,
Containerbahnhof
Eifeltor

römische Trümmerstelle

29 Rondorf, südlich 
Autobahn A4

römische Trümmerstelle

30 Rondorf, Höningen, 
Jägerstraße

römische Trümmerstelle mit Privatnekropole

31 Rondorf, südwestl.
Konraderhof

römische Trümmerstelle

32 Rondorf, Flur Am 
Kreuzweg

römische Siedlungsstelle (Villa rustica)

33 Rondorf,
Westerwaldstraße/
Husarenstraße

römische Trümmerstelle

34 Rondorf, Rondorfer 
Hauptstraße

historischer Ortskern, frühmittelalterliches
Ortsgräberfeld

35 Rondorf, westl.
Bödingerstraße,

römisches Grab

36 Rondorf, südl.
Kapellenstraße

frühmittelalterliche Siedlungsstelle

37 Rondorf, zwischen
Pastoratsstraße und
Rondorfer

Siedlungsstelle der vorrömischen Eisenzeit, 
römische Siedlungsreste
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Hauptstraße,
38 Rondorf, westl.

Immendorfer
Hauptstraße

metallzeitliche Siedlungsstelle

39 Meschenich, östl. 
Brühler Landstraße 
(B51)

römische Trümmerstelle

40 Meschenich, westl. 
Brühler Landstraße 
(B51)

vorgeschichtliches Siedlungsareal (jüngere 
Altsteinzeit, jüngere bis späte Altsteinzeit)

41 Meschenich historischer Ortskern, römische Gräber und 
Baubefunde

42 Meschenich, westl. 
Alte Brühler Straße

eisenzeitliche Siedlungsstelle

43 Meschenich, ehern. 
Kiesgrube westl. 
Engelsdorfer Straße

römerzeitliche Siedlungsstelle

44 Meschenich, nördl.
Alt-Engeldorfer Hof

frühmittelalterliches Grab

45 Immendorf, nördl.
Zaunhofstraße

römische Trümmerstelle

46 Immendorf, nördl.
Kerkrader Straße

frühmittelalterliches Grab

47 Immendorf, nördl.
Kerkrader Straße

römische Siedlungsstelle (Villa rustica)

48 Immendorf, westl.
Autobahn A 555

römische Trümmerstelle mit 
Sarkophagbestattung

Auf eine Kartierung archäologischer Verdachtsflächen wurde verzichtet, da diese lediglich den 
Kenntnisstand des Fachamtes abbilden, jedoch erfahrungsgemäß nur einen Bruchteil der 
tatsächlich vorhandenen archäologischen Befunde erfassen. Ebenso sind zahlreiche derzeit nur 
durch Oberflächenfunde belegte archäologische Fundplätze wegen des begrenzten 
Aussagegehaltes des Fundmaterials nicht in der Kartierung berücksichtigt.
Als allgemeine archäologische Verdachtsfläche ist ein 100 -150 m-Pufferzone beidseitig der 
römischen Staatsstraße Köln - Jülich - Tongeren - Boulogne sur mer (heutige Aachener 
Straße) zu bestimmen. Im Nahbereich dieser römischen Fernstraße liegen vermehrt Siedlungs
und Bestattungsplätze aus römischer Zeit.

G. Wagner

3



UTM ETRS 89Höchstspannungsleitung Osterath-Philippsburg - Ultranet - Genehmigungsabschnitt E 
Archäologische Fundplätze und eingetragene Bodendenkmäler auf dem Kölner Stadtgebiet
Kartengrundlage: DTK 25

Untersuchungsraum cQj Graeber, mittelalterlich A Siedlung, roemisch A Siedlung, Vorgeschichte

I I eingetragene Bodendenkmäler A Siedlung, mittelalterlich Graeber, roemisch

0 1 2 km
L.1 i i i -i-i iiil

1:50.000

T> K RCEMISCH
LZ I \/j GERMANISCHES

JL MUSEUM



Der Oberbürgermeister Stadt Köln H

Satzung zum Schutz des Baumbestandes 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereiches 

der Bebauungspläne im Gebiet der Stadt Köln 
(Baumschutzsatzung - BSchS) 

vom 17. Januar 2002

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 20. Dezember 2001 aufgrund des § 
45 des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Entwicklung der 
Landschaft (Landschaftsgesetz -LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.07.2000 (GV. NW S. 568 / SGV. NW. 791) und der §§ 2, 4, 5, 12, 20 
Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 
1969 (GV. NW. S. 712 /SGV. NW. 610) in der Verbindung mit den §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666/ SGV. NW. 2023) - jeweils in der 
bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§1 
Zweck der Satzung

(1) Nach Maßgabe dieser Satzung wird der Baumbestand geschützt zur

a) Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,

b) Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes und zur 
Sicherung der Naherholung,

c) Abwehr schädlicher Umwelteinwirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen,

d) Erhaltung und Verbesserung des Stadtklimas insbesondere der 
kleinklimatischen Verhältnisse,

e) Erhaltung und Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt,

f) Erhaltung und Entwicklung eines artenreichen, heimischen Baumbestandes, 
insbesondere unter Berücksichtigung der Eigenart und Schönheit der Bäume.

(2) Geschützte Bäume sind zu erhalten und mit diesem Ziel zu pflegen und vor 
Gefährdung zu bewahren.

§2 
Geltungsbereich und Schutzgegenstand

(1) Im Gebiet der Stadt Köln wird der Baumbestand innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile im Sinne des § 34 BauGB sowie innerhalb des 
Geltungsbereiches der Bebauungspläne, soweit letztere nicht eine land- oder 
forstwirtschaftliche Nutzung festsetzen, nach Maßgabe dieser Satzung unter Schutz 
gestellt.

(2) Geschützt sind alle Bäume (Gehölzpflanzen), die einen Stammumfang von mehr als
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100 cm in 1 m Höhe über dem Erdboden haben, sowie ihr ober- und unterirdischer 
Lebensraum (Kronen-, Stamm- und Wurzelbereich). Liegt der Kronenansatz unter 
dieser Höhe, ist der Stammumfang unter dem Kronenansatz maßgebend.

Abweichend von Satz 1 fallen alle Koniferen (ausgenommen Eiben) und 
Säulenpappeln sowie alle Obstbäume mit einem Kronenansatz unter 1,60 m nicht 
unter den Schutz dieser Satzung. Hiervon unberührt bleiben Walnussbäume und 
Esskastanien.

Mehrstämmige Bäume sind geschützt, sofern mindestens zwei Einzelstämme in 1 
m Höhe über dem Erdboden einen Umfang von 50 cm und mehr haben.

(3) Über den Schutz des Absatzes 2 hinaus unterstehen Alleen, Baumreihen und 
Baumgruppen dem Schutz dieser Satzung, wenn mindestens drei Bäume in 1 m 
Höhe über dem Erdboden einen Stammumfang von über 50 cm haben. In diesen 
Alleen, Baumreihen und Baumgruppen sind hierbei alle Bäume geschützt, die einen 
Stammumfang von mindestens 30 cm in 1 m Höhe über dem Erdboden haben.

(4) Die Vorschriften dieser Satzung gelten unabhängig von den Voraussetzungen des 
Absatzes 2 und 3

a) für Bäume, die aufgrund von Festsetzungen eines Bebauungsplanes zu 
erhalten sind oder gepflanzt wurden,

b) für die nach dieser Satzung vorgenommenen Ersatzpflanzungen,

c) für die mit öffentlichen Mitteln gepflanzten Bäume, insbesondere auf 
straßenbegleitenden Grünflächen.

(5) Von dieser Satzung bleiben unberührt:

a) Weitergehende Schutzvorschriften für Bäume und Baumgruppen, die als 
Naturdenkmale oder geschützte Landschaftsbestandteile gemäß §§ 22, 23, 42 a 
Abs. 2, 42e, 47 des Landschaftsgesetzes NW ausgewiesen sind,

b) Wald im Sinne des Gesetzes zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der 
Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz) vom 02. Mai 1975 (BGBIS. 1307) und des 
Forstgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesforstgesetz - LFoG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 1980 (GV. NW. S. 546/ SGV. NW. 
790) - jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung.

§3 
Verbotene Maßnahmen

(1) Im Geltungsbereich dieser Satzung sind alle Handlungen verboten, die geeignet 
sind, geschützte Bäume zu zerstören oder zu beschädigen; ebenso ist es verboten, 
geschützte Bäume ohne Erlaubnis des Oberbürgermeisters - Umwelt- und 
Verbraucherschutzamt, Untere Landschaftsbehörde - zu entfernen oder zu 
verändern.
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(2) Unter die Verbote des Absatzes 1 fallen auch Einwirkungen auf den Raum (Wurzel- 
und Kronenbereich), den geschützte Bäume zur Existenz benötigen und die zur 
Schädigung oder zum Absterben des Baumes führen oder führen können: 
Verboten sind insbesondere:

- Befestigungen innerhalb einer Fläche von 1,50 m vom Stamm entfernt 
(Baumscheibe) mit einer wasserundurchlässigen Decke (z.B. Asphalt, Beton),

- Verfestigung der Baumscheibe durch das Abstellen von Kraftfahrzeugen, 
schweren Gerätschaften, Baumaterialien o. Ä.,

- Abgrabungen, Ausschachtungen oder Aufschüttungen im Kronentraufbereich,

- das Lagern oder Anschütten von Salzen, Ölen, Säuren, Laugen, Farben oder 
Abwässern, Aufschüttungen im Kronentraufbereich,

- die Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln sowie von Streusalzen auf 
wasserdurchlässigen Flächen im Kronentraufbereich.

(3) Eine Veränderung im Sinne des Absatzes 1 liegt vor, wenn an geschützten Bäumen 
Eingriffe vorgenommen werden, die das charakteristische Aussehen verändern 
oder das weitere Wachstum beeinträchtigen.

§4
Nicht betroffene Maßnahmen / Anzeigepflicht

Unter das Verbot des § 3 fallen nicht:

1. ordnungsgemäße Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen,

2. Maßnahmen im Rahmen eines ordnungsgemäßen Betriebes von Baumschulen 
oder Gärtnereien,

3. Maßnahmen der Verkehrsicherungspflicht an Bäumen auf öffentlichen Grün- 
sowie an Verkehrsflächen,

4. die Entfernung und Veränderung von Bäumen auf Kleingartenparzellen zur 
Wiederherstellung der bestimmungs- und ordnungsgemäßen Nutzung im Sinne 
des Bundeskleingartengesetzes,

5. durch eine städtische Dienststelle veranlasste Maßnahmen an Bäumen im 
Eigentum der Stadt Köln, soweit die materiellen Vorschriften dieser Satzung 
beachtet werden,

6. unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwendung einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für Personen oder Sachen von bedeutendem Wert; diese sind dem 
Oberbürgermeister - Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Untere Landschafts
behörde - unverzüglich unter Darlegung der Gründe anzuzeigen und in 
Schriftform zuzuleiten.
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§5 
Anordnung von Maßnahmen

(1) Eigentümer oder sonstige Berechtigte haben alle zumutbaren Maßnahmen zu 
treffen, die zur Erhaltung und Sicherung von geschützten Bäumen erforderlich sind. 
Dies gilt insbesondere für die Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen 
Hier sind Schutzmaßnahmen gegen Schadeinwirkungen zu treffen. Zu diesem 
Zweck kann der Oberbürgermeister - Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Untere 
Landschaftsbehörde - gegenüber Eigentümern oder sonstigen Berechtigten 
Anordnungen treffen.

(2) Bei Tätigkeiten, die eine schädigende Wirkung auf geschützte Bäume 
angrenzender Grundstücke haben können, findet Absatz 1 entsprechende 
Anwendung.

(3) Sofern die Durchführung von Erhaltungs-, Sicherungs- und Pflegemaßnahmen dem 
Eigentümer oder sonstigen Berechtigten nicht zumutbar ist, kann der 
Oberbürgermeister - Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Untere 
Landschaftsbehörde - anordnen, dass diese Maßnahmen von dem Eigentümer 
oder sonstigen Berechtigten zu dulden sind. Die Verpflichtung des Eigentümers 
oder des sonstigen Berechtigten, die Bäume in einem verkehrssicheren Zustand zu 
halten, bleibt unberührt.

§6 
Erlaubnisse

(1) Eine von den Verboten des § 3 befreiende Erlaubnis zur Entfernung oder 
Veränderung geschützter Bäume erteilt auf Antrag der Oberbürgermeister- 
Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Untere Landschaftsbehörde -.
Die Erlaubnisvoraussetzungen sind vom Antragsteller nachzuweisen.

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn

a) aufgrund Vorschriften des öffentlichen Rechts oder eines zivilrechtlichen Titels 
die Bäume zu entfernen oder zu verändern sind,

b) eine nach den baurechtlichen Vorschriften genehmigungspflichtige, zulässige
Nutzung sonst nicht oder nur unter wesentlichen Beschränkungen verwirklicht 
werden kann, .

c) von dem Baum Gefahren für Personen oder Sachen von bedeutendem Wert 
ausgehen und die Gefahren nicht auf andere Weise und mit zumutbarem 
Aufwand zu beheben sind,

d) der Baum krank ist und die Erhaltung nicht aufgrund öffentlicher Belange 
geboten oder nicht mit zumutbarem Aufwand möglich ist,

e) die Entfernung des Baumes aus überwiegenden auf andere Weise nicht zu
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verwirklichenden öffentlichen Interessen dringend erforderlich ist,

f) der Oberbürgermeister - Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Untere 
Landschaftsbehörde - eine solche bereits bei Anpflanzung des Baumes 
schriftlich zugesagt hat, um dem Antragsteller die Vornahme zusätzlicher, 
zeitlich begrenzter Neuanpflanzungen zu ermöglichen.

(3) Darüber hinaus kann eine Erlaubnis mit Zustimmung der örtlich zuständigen 
Bezirksvertretung erteilt werden, wenn das Verbot zu einer nicht beabsichtigten 
Härte führen würde und die beabsichtigte Maßnahme mit den öffentlichen Belangen 
vereinbar ist. Zu den öffentlichen Belangen in diesem Sinne zählen insbesondere 
die Seltenheit, Eigenart der Bäume und ihre Bedeutung für das Orts- und 
Landschaftsbild sowie die Tier- und Pflanzenwelt und die Verbesserung des 
Stadtklimas.

(4) Für Bäume, die aufgrund von Festsetzungen eines Bebauungsplanes zu erhalten 
sind oder gepflanzt wurden, bleibt § 31 BauGB unberührt.

(5) Die Entscheidung über die Erlaubnis wird schriftlich erteilt und ist gebührenpflichtig. 
Sie ergeht unbeschadet privater Rechte Dritter und kann mit Nebenbestimmungen 
- insbesondere zu Ersatzpflanzungen und Ausgleichszahlungen - verbunden 
werden.

(6) Die Erlaubnis erlischt, wenn nicht binnen eines Jahres (bei Erlaubnissen gemäß § 6 
(2) b nach drei Jahren) seit Zugang mit der beantragten Maßnahme begonnen 
worden ist; die Frist kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu einem Jahr 
verlängert werden.

§7 
Erlaubnisantrag

Die Erteilung einer Erlaubnis ist vom Eigentümer oder einem von ihm Bevollmächtigten 
beim Oberbürgermeister - Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Untere 
Landschaftsbehörde - mindestens zwei Monate vor Beginn der Maßnahme schriftlich 
unter Darlegung der Gründe zu beantragen. Pro Grundstück ist jeweils ein 
eigenständiger Antrag zu stellen.

Dem Antrag ist beizufügen:
- ein Lageplan im Maßstab 1:250, in dem der Standort der betreffenden Bäume 

sowie deren Art, Stammumfang in 1 m Höhe über dem Erdboden und 
Kronendurchmesser einzutragen sind,

- aussagekräftige Fotos von den betroffenen Bäumen,
- eine rechtsverbindliche Erklärung zu den grundstücksbezogenen 

Eigentumsverhältnissen,
- eine rechtsverbindliche Erklärung, ob eine Ausgleichszahlung geleistet oder ob eine 

entsprechende Ersatzpflanzung unter Angabe des hierzu zur Verfügung stehenden 
Grundstückes vorgenommen wird.

Von der Vorlage eines Lageplanes kann abgesehen werden, wenn auf andere Art und 
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Weise (z.B. Lageskizzen) die geschützten Bäume entsprechend Satz 3 ausreichend 
dargestellt werden können.

Sind Baumentfernungen größeren Ausmaßes beantragt und entsprechende 
Ersatzpflanzungen größeren Ausmaßes geplant, so kann zur Vorbereitung der 
Entscheidung die Vorlage eines Gestaltungsplanes gefordert werden.

Für den Antrag ist das in der Anlage zu dieser Satzung näher bezeichnete Formular zu 
verwenden.

§8 
Ersatzpflanzungen, Ausgleichszahlungen

(1) Die Erlaubnis wird in den Fällen des § 6 Abs. 2 b) und des § 6 Abs. 3 unter der 
Auflage einer Ersatzpflanzung bzw. unter der Verpflichtung zur Leistung einer 
Ausgleichszahlung innerhalb von 2 Monaten nach Zugang der Erlaubnis 
entsprechend der rechtsverbindlichen Erklärung des Antragstellers im Antrag erteilt. 
Ergeht die Erlaubnis nach § 6 (2) c oder d können nach Einzelfallprüfung 
Ersatzpflanzungen aufgegeben werden.

(2) Als Ersatzpflanzung ist für jeden angefangenen Meter Stammumfang (gemessen in 
1 m Höhe über dem Erdboden) des entfernten Baumes ein bodenständiger Baum 
(siehe Anlage) mit einem Umfang von 20 cm in 1 m Höhe über dem Erdboden auf 
Kosten des Eigentümers anzupflanzen und zu erhalten. Wächst der Baum nicht an, 
so ist die Ersatzpflanzung zu wiederholen.
Abweichend von Satz 1 sind bei Ersatzpflanzungen auch Eiben mit einer 
Mindesthöhe von 2 m (unabhängig vom Stammumfang) zulässig.
Zur Ermittlung der Anzahl der Ersatzpflanzungen bei mehrstämmigen Bäumen ist 
der Stammumfang (in 1 m Höhe über dem Erdboden) aller Einzelstämme über 30 
cm zu addieren.

(3) Die Höhe der Ausgleichszahlung bemisst sich nach dem Wert des Baumes, mit 
dem ansonsten die Ersatzpflanzung erfolgen müsste (Absatz 1-2) zuzüglich der 
Pflanzkostenpauschale in Höhe von 30 % des Nettoerwerbpreises.

(4) Von den Regelungen der Absätze 1 - 3 kann im Einzelfall mit Zustimmung der 
örtlich zuständigen Bezirksvertretung abgewichen werden, wenn deren 
Durchführung zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung 
mit den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist. 
Die Voraussetzungen sind gesondert zum Antrag nachzuweisen.

§9 
Baumschutz im Baugenehmigungsverfahren

(1) Wird für ein Grundstück eine Baugenehmigung beantragt, so sind über die 
Anforderungen des § 7 hinaus in einem Lageplan mindestens im Maßstab 1 : 250 
sowohl das geplante Bauvorhaben als auch die auf dem Baugrundstück 
vorhandenen Bäume im Sinne des § 2, ihr Standort, die Art, der Stammumfang in 1 
m Höhe über dem Erdboden und der Kronendurchmesser einzutragen. Gleiches gilt 
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für die von der Baumaßnahme potentiell betroffenen Bäume auf 
Nachbargrundstücken.

(2) Dem Bauantrag odereinem über die planungsrechtliche Frage hinausgehenden 
Bauvorbescheidsantrag ist entweder eine Erklärung des Bauherrn, dass für die 
Durchführung des Bauvorhabens keine nach der Satzung geschützten Bäume 
entfernt, zerstört, geschädigt oder verändert werden sollen, oder andernfalls ein 
Antrag auf Erlaubnis nach § 7 beizufügen. Unter Berücksichtigung des 
vorhandenen Baumbestandes ist die Bauplanung möglichst so zu gestalten, dass 
das Entfernen von geschützten Bäumen auf ein Minimum beschränkt bleibt. Die 
Erlaubnis nach § 6 Abs. 5 gilt lediglich im Rahmen und ab Zugang der erteilten 
Baugenehmigung.

§10 
Verbotswidriges Entfernen, Eingriffe

(1) Wer geschützte Bäume zerstört, ohne Erlaubnis entfernt oder derart verändert, 
dass der Baum abstirbt oder beseitigt werden muss, ist verpflichtet, nach Maßgabe 
des § 8 Ersatzpflanzungen grundsätzlich an der selben Stelle vorzunehmen. In 
begründeten Ausnahmefällen von unbeabsichtigter Härte können stattdessen 
Ersatzpflanzungen an anderer Stelle zugelassen oder entsprechende 
Ausgleichszahlungen verlangt werden, soweit dies mit den Belangen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist. Weitergehende 
Verpflichtungen aufgrund sonstiger Rechtsnormen - insbesondere solcher des 
Zivilrechts - bleiben unberührt.

(2) Hat ein Dritter geschützte Bäume ohne Berechtigung entfernt, zerstört, beschädigt 
oder verändert und steht dem Eigentümer oder dem Nutzungsberechtigten ein 
Ersatzanspruch gegen den Dritten zu, so können dem Eigentümer oder dem 
Nutzungsberechtigten die Verpflichtungen nach Abs. 1 höchstens insoweit auferlegt 
werden, als er gegen den Dritten einen Ersatzanspruch hat und ihn nicht an die 
Stadt Köln abtritt. Die Stadt Köln ist verpflichtet, das Angebot, den Ersatzanspruch 
abzutreten, anzunehmen.

§11
Verwendung von Ausgleichszahlungen

Die Ausgleichszahlungen gemäß §§ 8 und 10 dieser Satzung werden vom
Oberbürgermeister zweckgebunden verwendet für

die zusätzliche Neuanpflanzung von Bäumen im Stadtgebiet von Köln

bis zu 25 % der jährlich eingehenden Ausgleichszahlungen für die Sanierung und 
Erhaltung besonders schutzwürdiger Bäume.
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§12 
Betreten von Grundstücken

Die Beauftragten des Oberbürgermeisters - Umwelt- und Verbraucherschutzamt - sind 
berechtigt, nach angemessener Vorankündigung zum Zwecke der Durchführung dieser 
Satzung Grundstücke zu betreten; sie sind verpflichtet, sich auf Verlangen des 
Grundstückseigentümers oder des Nutzungsberechtigten auszuweisen. Sofern Gefahr 
im Verzüge besteht, kann auf eine Vorankündigung verzichtet werden.

§13 
Gebühren

(1) Die Stadt Köln erhebt Gebühren

1. für die volle oder teilweise Erteilung einer Erlaubnis zur Entfernung oder 
Veränderung geschützter Bäume in Höhe von 45,80 € als Grundgebühr und 
11,15 € für jeden Baum, für den eine Veränderung oder Entfernung genehmigt 
wurde,

2. für die komplette Ablehnung eines Antrags zur Entfernung oder Veränderung 
geschützter Bäume in Höhe von 75% der bei einer Genehmigung fälligen 
Gebühr; bei einer teilweisen Ablehnung 75% der baumabhängigen Gebühr für 
die abgelehnten Bäume zusätzlich zu der Gebühr nach Nr. 1,

3. für die Verlängerung einer Erlaubnis nach § 6 (6) in Höhe von 7,70 €,

4. für die Zurückweisung eines Widerspruchs in Höhe von 97,25 € jedoch maximal 
50 % der Gebühr des angefochtenen Bescheides.

(2) Wird der Erlaubnisantrag lediglich wegen Unzuständigkeit abgelehnt, wird keine 
Gebühr erhoben.

§14 
Gebührenbescheid und Fälligkeit

(1) Gebührenschuldner ist der Eigentümer. Mehrere Gebührenschuldner sind 
Gesamtschuldner.

(2) Der Gebührenschuldner erhält über den zu entrichtenden Betrag einen schriftlichen 
Gebührenbescheid, der mit der schriftlichen Entscheidung über die Erlaubnis bzw. 
Ablehnung zu verbinden ist.

(3) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe der Gebührenentscheidung an den 
Gebührenschuldner fällig.
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§15 

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs.1 Nr. 17 des Landschaftsgesetzes NW 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

a) geschützte Bäume entgegen den Verboten des § 3 zerstört, beschädigt, 
entfernt oder verändert,

b) eine nach § 8 erteilte Auflage oder eine Anordnung nach § 5 nicht oder nicht 
fristgerecht erfüllt,

c) eine Anzeige nach § 4 Ziffer 6 letzter Halbsatz unterlässt,

d) entgegen § 7 und § 9 Abs. 1 und 2 unzutreffende Angaben abgibt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 71 Abs. 1 Landschaftsgesetz NW mit einer 
Geldbuße bis zu 50.590,- € geahndet werden, soweit die Zuwiderhandlung nicht 
durch Bundes- oder Landesrecht mit Strafe bedroht ist.

(3) Gegenstände, die zur Begehung einer Ordnungswidrigkeit nach § 70 des 
Landschaftsgesetzes NW gebraucht wurden oder bestimmt gewesen sind, können 
gemäß § 71 Abs. 2 des Landschaftsgesetzes NW eingezogen werden.

§16 
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zum Schutz des Baumbestandes innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile im Gebiet der Stadt Köln vom 29.02.1996 außer 
Kraft.
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Anlage zu § 8 (2) der Baumschutzsatzung der Stadt Köln

Liste für die Ersatzpflanzung bodenständiger Bäume

Hochwachsende Bäume:

Acer pseudoplatanus Bergahorn Baum des Jahres 1995
Aesculus hippocastanum Gemeine Rosskastanie
Castanea sativa Eßkastanie
Fagus silvatica (auch Kegelform) Grünblättrige Rotbuche Baum des Jahres 1990
Fraxinus excelsior Gemeine Esche Baum des Jahres 2001
Juglans regia Walnuß
Quercus petraea Traubeneiche Baum des Jahres 1989
Quercus robur (auch Säulenform) Stieleiche Baum des Jahres 1989
Tilia cordata Winterlinde Baum des Jahres 1991
Tilia (auch Kastenform)
platyphyllos

Sommerlinde Baum des Jahres 1991

Ulmus carpinifolia Feldulme Baum des Jahres 1992
Ulmus glabra Bergulme Baum des Jahres 1992
Ulmus laevis Flatterulme Baum des Jahres 1992

Mittelhochwachsende Bäume:

Acer campestre Feldahorn Baum des Jahres 1995
Ainus glutinosa Schwarzerle
Betula pendula Sandbirke Baum des Jahres 2000
Carpinus betulus Hainbuche Baum des Jahres 1996
Crataegus laevigata Zweigriffeiiger 

Weißdorn
Crataegus monogyna Weißdorn
Malus sylvestris Holzapfel
Mespilus germanica Deutsche Mispel
Prunus avium Vogelkirsche
Prunus mahaleb Weichselkirsche
Prunus padus Traubenkirsche
Pyrus communis Holzbirne Baum des Jahres 1998
Salix alba Silberweide Baum des Jahres 1999
Salix fragilis Bruchweide
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aucuparia Gemeine Eberesche Baum des Jahres 1997
Sorbus domestica Speierling Baum des Jahres 1993
Sorbus torminalis Elsbeere

Hochstämmige alte Obstsorten:

Äpfel:
-rote Sternrenette
-rhein. Krummstiel
-rhein. Winterhambour
-rhein. Bohnapfel
-rhein. Schafsnase
-Goldparmäne (gute Bestäubersorte)
-Schöner von Boskop (alte Boskopsorte)
-Jakop-Lebel
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-Kaiser-Wilhelm
-Geheimrat Dr. Oldenburg
-rote Bellefleur (auch kleinere Stammform)

Birnen:
-gute Graue
-gute Luise
-Alexander Lukas
-Köstl. Chaneux
-Petersbirne

Pflaumen:
-Hauszwetschge
-Frühzwetschge

■ -Ersinger Frühzwetschge
-Wangenheim Frühzwetschge
-große grüne Reneclaude

Süßkirschen:
-große schwarze Knorpelkirsche
-Hedelfinger Riesenkirsche

Nadelbaum:
Taxus baccata Eibe Baum des Jahres 1994

(Höhe mindestens 200
cm)

Lediglich für Extremstandorte im Siedlungsbereich, wie Straßenränder, Rohböden,
Trockenstandort geeignete Bäume:
Acer platanoides • Spitzahorn Baum des Jahres 1995
Aesculus x carnea Rotblühende

Roßkastanie
Corylus colurna Baumhasel
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Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 17.01.2002 Der Oberbürgermeister 
gez. Schramma

-ABI StK2002, S. 41 -



Anlage zu § 7 der Baumschutzsatzung der Stadt Köln

Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zur Fällung/Veränderung von 
geschützten Bäumen gern. § 6 Baumschutzsatzung der Stadt Köln

Adressat:

Umwelt- und Verbraucherschutzamt 
Untere Landschaftsbehörde 
Willy-Brandt-Platz 2

50679 Köln

Bitte den Antrag deutlich 
lesbar ausfüllen. Danke!

Antragsteller*:

*Anmerkungen:
Gebührenschuldner ist gern. § 14 BSchS der Eigentümer.
Sofern der Antragsteller nicht mit dem Grundstückseigentümer übereinstimmt, muss eine Vollmacht des 
Grundstückseigentümers vorgelegt werden. Bei Eiqentümerqemeinschaften ist die Vorlage eines Mehrheitsbeschlusses 
erforderlich.

Name, Vorname (ggf. Firma mit Vertretungsberechtigtem):

Straße, Hausnr. (bitte kein Postfach angeben): PLZ, Ort:

Grundstückseigentümer:
(wenn nicht mit Antragstellerübereinstimmend)

Name, Vorname (ggf. Firma, vertreten durch):

Straße, Hausnr.: PLZ, Ort:

Baumstandort (Grundstück):
 siehe Antragsteller  siehe Grundstückseigentümer

 sonstiger Standort:

Antragsgegenstand:
 Fällung eines/mehrerer Bäume  Veränderung eines/mehrerer Bäume

Anzahl Bäume: StammumfangZ-umfänge:

BaumartZ-arten:

1—
b.w. r



Antraqsqrund/-qründe:

Ersatzpflanzunq:

Ich werde die Ersatzpflanzung auf dem selben Grundstück oder einem anderen verfügbarem 
Grundstück im Geltungsbereich der Kölner Baumschutzsatzung vornehmen.

□ auf dem selbem Grundstück

□ auf anderem Grundstück 
und zwar:

Straße, Hausnr:

PLZ: Ort:
Köln

□ Nein*

* Hinweis: ■
In diesem Fall wird die Erlaubnis unter Verpflichtung 
zur Leistung einer Ausgleichszahlung erteilt. Die 
Höhe der Ausgleichszahlung bemisst sich nach dem 
durchschnittlichen Wert des Baumes mit dem 
ansonsten eine Ersatzpflanzung erfolgen müsste und 
beträgt inch der Pflanzkostenpauschale (30 % des 
Nettoerwerbspreises) 546 Euro pro angefangenen 
Meter Stammumfang.

Beispiel: Für einen entfernten Baum mit einem 
Stammumfang von 130 cm müsste eine 
Ausgleichszahlung i.H.v. 1092 Euro geleistet werden.

Beizufüqende Unterlagen:

• Fotos der zu fällenden Bäume
• Lageplan im Maßstab 1:250 bzw. aussagekräftige Skizze
• Rechtsverbindliche Erklärung zu den grundstücksbezogenen Eigentumsverhältnissen

Hinweis: Ohne diese Unterlagen ist einer Bearbeitung des Fällantrages leider nicht möglich !

Ort, Datum Unterschrift



Maßnahmenkatalog für Bauarbeiten in Wasserschutzgebieten 
in der örtlichen Zuständigkeit der Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, 

Umwelt- und Verbraucherschutzamt
- Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaft (IWA) -

Wasserschutzgebiete dienen dem besonderen Schutz der Trinkwasserversorgung. Deshalb, ist 
bei Bauarbeiten in Wasserschutzgebieten eine besondere Sorgfalt aller am Bauvorhaben 
Beteiligten zum Schutze von Boden, Grundwasser erforderlich.

Zu diesem Zweck ist in den Wasserschutzgebieten für die Zeit der Bauausführung - entsprechend 
den Regelungen der geltenden Wasserschutzgebietsverordnungen und den gesetzlichen und 
allgemeinen Anforderungen zum Boden und Grundwasserschutz - Folgendes besonders zu 
beachten: .

Allgemeines

Gefährdungshaftung: Für Schäden die durch die Baumaßnahme an Grundwasser, Gewässern, 
oder Boden entstehen, haftet - unabhängig von einer Widerrechtlichkeit der Handlung oder 
einem Verschulden - der Verursacher (Gefährdungshaftung gern. § 89 Wasserhaushaltsgesetz)

Verantwortlicher: Für die Baumaßnahme ist ein Verantwortlicher für alle im Sinne des 
Gewässerschutzes erforderlichen Sicherungs- und Vorsorgemaßnahmen zu benennen und auf 
dem Alarmplan (siehe Anlage) aufzunehmen.

Belehrung: Die Mitarbeiter und Verantwortlichen der eingesetzten Firmen sind vom 
verantwortlichen Bauleiter über die besonderen Anforderungen für Baumaßnahmen in 
Wasserschutzgebieten zu belehren. Über die Belehrung ist eine Niederschrift anzufertigen.

Alarmplan: Es ist ein Alarmplan (siehe Anlage) auszuhängen, über den alle am Bau 
Beschäftigten zu unterrichten sind. Der Alarmplan muss an gut sichtbarer und dauernd 
.zugänglicher Stelle auf der Baustelle angebracht sein.

Meldung: Sollte trotz aller Vorsorge eine Verunreinigung des Untergrundes oder eines 
Gewässers eintreten, so muss unverzüglich eine Meldung nach dem Alarmplan erfolgen.

Mögliche Gegenmaßnahmen zum Schutze des Grundwassers, der oberirdischen Gewässer, des 
Bodens, der öffentlichen Kanalisation müssen sofort eingeleitet werden.

Eine Entsorgung von eventuell verunreinigtem Boden hat im Einvernehmen mit der IWA zu 
erfolgen.

Zustimmung: Sollte es nicht möglich sein, bestimmte dem Gewässer-, Boden- und 
Grundwasserschutz dienende Anforderungen einzuhalten, so ist vor Baubeginn die Zustimmung 
der IWA einzuholen.

Umgang mit wassergefährdenden Stoffe

Lagerung: Wassergefährdende Stoffe sind so zu lagern und zu sichern (z. B. in dichter Wanne 
aus geeignetem Material), dass eine Verunreinigung des Bodens nicht zu erwarten ist.

Stationäre Verbrennungsmotoren und Aggregate sind vorzugsweise auf befestigtem und 
dichtem Untergrund oder mit entsprechenden Schutzvorrichtungen (z. B. Wannen) aufzustellen.

Hilfsmittel für den Notfall: Hilfsmittel zur Aufnahme und zum Auffangen von ausgelaufenem 
Ölen, Treibstoffen oder Ähnlichem sind bereitzuhalten (z. B. Ölbindemittel).

Seite 1 von 3 Stand 10/2016



Das Betanken, Reparieren und Abschmieren von Maschinen und Fahrzeugen im Bereich von 
Baugruben ist nicht gestattet Es dürfen nur Maschinen eingesetzt werden, bei denen mit 
Ölverlusten nicht zu rechnen ist und deren Hydrauliksystem vorzugsweise mit biologisch 
abbaubarem Öl befüllt ist.

Kontrolle: Baumaschinen sind vor ihrem erstmaligen Gebrauch und während des Betriebes 
täglich durch einen Verantwortlichen auf Dichtigkeit hinsichtlich Schmier- und Treibstoffverlusten 
zu prüfen. •

Das Fahren und Abstellen von Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotoren ist auf das zur 
Baudurchführung notwendige Maß zu beschränken. Fahrzeuge sind vorzugsweise auf 
wasserundurchlässiger und an das Kanalnetz angeschlossenen Flächen abzustellen.

Fahrzeugwäschen im Baustellenbereich, auf unbefestigten Flächen und auf Straßen sind nicht 
zulässig.

Toilettenanlagen dürfen nur außerhalb der Baugruben aufgestellt werden. Mit der Entsorgung 
der Sammelbehälter ist ein zugelassenes Unternehmen zu beauftragen oder ein Kanalanschluss 
zu beantragen. Der Standort der Toilettenanlage ist in größtmöglicher Entfernung zur 
Baumaßnahme/Baugrube und zu vorhandenen Gewässern zu wählen.

Bauarbeiten/Baustoffe

Baustoffe: Es dürfen bei Baumaßnahmen keine Stoffe verwendet werden, von denen bei oder 
nach deren Verwendung eine nachteilige Beeinträchtigung des Untergrundes oder der Gewässer 
zu erwarten ist (Schalungsöle, Betonzusatzmittel, Vergussmassen usw.).

Verfüllmaterialien: Zur Wiederverfüllung der Baugrube ist vorzugsweise das ausgehobene 
Material wieder zu verwenden, sofern keine Verunreinigung vorliegt. Im Übrigen darf nur 
unbelasteter Erdaushub oder unbelastetes Naturmaterial (z. B. Schotter, Kies) verwendet werden.

Zustimmung: Sollten Zweifel über die Unschädlichkeit für Boden und Grundwasser bei der 
Verwendung bestimmter (Bau-) Stoffe oder Verfüllmaterialien bestehen, so ist zunächst eine 
Verwendung von nachweislich unschädlichen Stoffen vorzusehen. Sollte dies nicht möglich sein, 
dürfen entsprechende (Bau-)Stoffe nur nach Zustimmung durch die IWA verwendet werden.

Recyclingmaterialien: Die Verwendung von Recyclingmaterialien (z. B. aufbereiteter Bauschutt 
(RCL), Schlacken, Hüttensanden) ist in den Wasserschutzzonen 1, II, III und IIIA verboten. 
In Wasserschutzzonen HIB sowie außerhalb von Wasserschutzgebieten ist eine wasserrechtliche 
Erlaubnis der IWA erforderlich.

Betonreste: Überschüssiger Beton ist schadlos (z. B. in einem flüssigkeitsdichten Container) zu 
entsorgen.

Oberflächenwasser (Regenwasser) von angrenzenden Geländeflächen ist von den Baugruben 
fernzuhalten.

Schutz des gewachsenen Bodens: Bei den Bauarbeiten ist besonders darauf zu achten, dass 
die gewachsenen Deckschichten nicht mehr als unbedingt notwendig beseitigt werden, weil diese 
einen besonderen Schutz des Grundwassers gewährleisten.

Winterbetrieb: Bei Schnee- und Eisglätte sind Splitt oder ähnliche Materialien als Streugut zu 
verwenden (kein aufbereiteter Bauschutt).
Die Verwendung von Streusalz oder anderen auftauenden Stoffen ist nur an besonderen 
Gefahrenstellen auf befestigten Flächen zulässig.
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Alarmplan

Unfälle beim Umgang mit Mineralölen und sonstigen wassergefährdenden Stoffen 
(kurz Öl- und Giftunfälle), können zu erheblichen Umweltschäden und Gefahren für 
die Allgemeinheit führen. .
Zum Schutze des Grundwassers, der oberirdischen Gewässer, des Bodens, der 
öffentlichen Kanalisation und Abwehr sonstiger Gefahren für die Allgemeinheit, 
müssen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen unverzüglich 
Gegenmaßnahmen getroffen werden.
Öl- und Giftunfälle sind gemäß § 122 Absatz 3 des Landeswassergesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (LWG) unverzüglich der zuständigen 
Umweltschutzbehörde, der Polizei oder der Feuerwehr anzuzeigen.

Feuerwehr 0221 / 9748-0
Notruf ..............................112

Polizei :.... 0221 / 229-1
Notruf................... 110

Stadt Köln, Umwelt - und Verbraucherschutzamt 
Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaft (IWA) 
Willy-Brandt-Platz 2; 50679 Köln .
FAX 0221 / 221 - 24686

Herr Schmitz ..............0221 / 221-24935
Herr Paul 0221 / 221-23558
Amtsleitung 0221 / 221-26664

RheinEnergie AG.. 0221 /178-0
0221 /178-4749

außerhalb der Dienstzeit:

über die Berufsfeuerwehr 0221 / 9748-0
Notruf ............................112

Verantwortlicher für alle im Sinne des Gewässerschutzes erforderlichen Sicherungs- und
Vorsorgemaßnahmen für diese Baumaßnahme:

Name, Vorname, Telefon

Dieser Alarmplan muss an gut sichtbarer und dauernd 
zugänglicher Stelle auf der Baustelle angebracht werden.
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